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Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und zum Bürokratieab-

bau im Strom- und Energiesteuerrecht – Wegfall der Steuerbefreiung 

für eigenerzeugten und –verbrauchten Strom aus Klär, Deponie- und Biogas 

am 22.05.2024 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur 

Modernisie-rung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht 

beschlossen. Der Gesetzesentwurf sieht eine Streichung der Steuerbefreiung für 

Strom aus Klär-, De-ponie- und Biogas vor, was ad hoc zu erheblichen 

Steigerungen von bis zu 2 % bei den Abwasser- und Abfallentsorgungsentgelten 

führen würde. Wir bitten Sie, sich im Gesetzgebungsverfahren dafür einzusetzen, 

dass für Strom aus Klär-, Deponie- und Biogas Stromsteuer maximal in Höhe des 

europäischen Mindeststeuersatzes von  0,5 Cent je Megawattstunde anfällt.  

Die Steuerbefreiung für Strom aus Klär-, Deponie- und Biogas ist in § 9 Absatz 1 Nr. 

1 Stromsteuergesetz geregelt. Befreit ist Strom, der unter anderem aus 

Biomasse erzeugt und selber verbraucht wird. Klär-, Deponie- und Biogas gelten im 

Stromsteu-errecht als Biomasse. Aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben ist es 

zukünftig erfor-derlich, dass diese Steuerbefreiung angepasst wird. Dies kann aber 

auch umgesetzt werden, indem zukünftig die betroffenen Abwasser- und 

Abfallentsorger 0,5 Cent je Megawattstunde Stromsteuer für den aus Klär-, 

Deponie- und Biogas eigenerzeug-ten und vor Ort verbrauchten Strom entrichten. 

Hierfür müssten die betroffenen Be-triebe jährlich ein Formblatt ausfüllen. Der in 

der Gesetzesbegründung enthaltene Hinweis auf einen vermeintlich hohen 

bürokratischen Aufwand, der mit der Weiter-gewährung der Steuerbefreiung 

einhergehen soll, überzeugt daher nicht. 
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Durch die Streichung dieser Steuerbefreiung würden die Abwasserentgelte ad hoc 

um bis zu 2 % steigen und zukünftig noch weiter steigen. Der Energieverbrauch der 

Abwasserentsorgungsbetriebe wird perspektivisch durch regulatorische Maßnah-

men zunehmen. Beispielsweise sei hier das Inkrafttreten der Verordnung zur Neu-

ordnung der Klarschlämmverwertung zum 03.06.2024 genannt. Nach dieser Verord-

nung müssen betroffene Abwasserentsorger Phosphor aus Klärschlamm zurückge-

winnen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Energieverbrauch der be-

troffenen Betriebe durch die Phosphor-Rückgewinnung um bis zu 30 % steigen kann. 

Der Wegfall der Stromsteuerbefreiung für Strom aus Klär, Deponie- und Biogas 

würde in diesem Fall zu einer weiteren erheblichen Steigerung der Abwasserpreise 

führen, da der Mehrverbrauch versteuert werden müsste. Daher sollte die Strei-

chung der Steuerbefreiung auch unterlassen werden, um ein Inflationsrisiko nicht zu 

erhöhen. 

Schließlich wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass das Stromsteuerrecht 

nicht das richtige Gesetz für ökologisch sinnvolle Subventionen sei. Dass die in Rede 

stehende Steuerbefreiung ökologisch sinnvoll ist, wird also nicht bezweifelt. Da dem 

Strom- und Energiesteuerrecht, entgegen den Ausführungen in der Gesetzesbegrün-

dung sehr wohl eine Lenkungsfunktion zukommen muss, bitten wir Sie um Unter-

stützung für unser Anliegen, die Stromsteuerbefreiung für Strom aus Klär-, Deponie- 

und Biogas nicht abzuschaffen. 


